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Meldepflichtige Krankheiten, Sterbefälle

Maßnahmen bei Lausbefall
Nach dem Epidemiegesetz bzw. dem Tuberkulosegesetz sind  u.a. folgende nachstehend angeführten Krankheiten einer Schülerin/eines Schülers oder einer an der Schule tätigen Bediensteten/eines an der Schule tätigen Bediensteten meldepflichtig:

1.
Bei Verdacht, Erkrankung oder Todesfall:

bakterielle Lebensmittelvergiftungen wie Sallmonelosen, Shigellosen, Campylobacteriose, Yersiniose, enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC), Staphylokokkus aureus, Botulismus und durch andere übertragbare Krankheitserreger hervorgerufene Lebensmittelvergiftungen)


infektiöse Hepatitis (Hepatitis A, B, C, D, E, G)


Masern


Legionellen („Legionärskrankheit“)


Typhus (Bauchtyphus)


Paratyphus


Tollwut, sowie Bissverletzungen durch wutkranke oder wutverdächtige Tiere (siehe Beilage B 2: Tollwuterkrankungen)


Papageienkrankheit (Psittakose)


Kinderlähmung übertragbare


Übertragbare Ruhr (Amöbenruhr)

 
Röteln, Mumps und Schafblattern (bei gehäuftem Autreten - ab 3 Erkrankungen)

2.
Bei Erkrankung:

Bangsche Krankheit (alle durch Brudellaspecies bedingten Kranheiten)


übertragbare Gehirnentzündung (alle virusbedingten Meningoencephalitiden), insbesondere bedingt durch Masern-, FSME- und Herpesviren)


alle bakteriellen Meningitiden (insbesondere bedingt durch Haemophilus influenza b, Meningokokken, Streptokokken, E.coli, Pneumokokken)


Malaria


Diphterie


Scharlach


Keuchhusten


Aufgrund des Tuberkulosegesetzes ist jede durch eine positive Kultur, jede durch einen positiven Ausstrich und jede andere Form von Tuberkulose, bei der sich die Ärztin/der Arzt zu einer Kombinationstherapie entschließt, an das zuständige Gesundheitsamt zu melden, welches allenfalls weitere Maßnahmen anordnet.

3.
MELDEPFLICHT:


Bei Auftreten einer meldepflichtigen Krankheit nach Ziffer 1 oder 2.


Bei Mumps, Schafblattern und Scharlach jedoch nur bei gehäuftem Auftreten (über drei) – ist die Schulärztin/der Schularzt zu verständigen.

4.
AUSSCHLUSS vom Schulbesuch:

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie Schulbedienstete, die an einer der im Punkt 1 oder 2 genannten Krankheiten leiden, sind nach Vorschlag der Schulärztin/des Schularztes bzw. der Amtsärztin/des Amtsarztes ganz oder teilweise vom Schulbesuch auszuschließen.

5.
LAUSBEFALL:

Eine von Kopfläusen befallene Person darf so lange keine Schule betreten, bis sie ausreichend behandelt ist.


Die weitere Vorgangsweise bei LAUSBEFALL ist dem beigeschlossenen Merkblatt zu entnehmen. Dieses Merkblatt wurde auch in serbisch/kroatisch, ungarisch und türkisch erstellt.

Auf den Erlass des Landesschulrates für Burgenland vom 27.9.1995, Zl. LSR/II-26/141-1995, wird hingewiesen.
6.
WEITERGABE:

Eine Kopie dieses Merkblattes ist der Schulärztin/dem Schularzt auszuhändigen.
MELD.DOC                                                                                                                                       Stand: 1.8.2003
MELD.DOC                                                                                                                                       Stand: 1.8.2003


